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DR. ANDREAS STARIBACHER 

BUNDESMINISTER FOR FINANZEN WIEN. DEN 20. Juni 1995 

GZ. 11 0502/166-Pr.2/95 

XOCGP.-NR 
'1t5 lAB 

An den 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

1995 -06- 2 0 

Parlament 

1017 Wien 

Auf die - aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit in Kopie beigeschlossene -

schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten Rudolf Anschober und 

Genossen vom 21. April 1995, Nr. 1009/J, betreffend kombinierte Planung von 

Schiene und Straße, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1. bis 13.: 

;f(){)'1IJ 

Der kombinierten Planung von Schiene und Straße kommt aus meiner Sicht nicht 

zuletzt aus budgetären Überlegungen größte Bedeutung zu. Aus diesem Grund hat 

das Bundesministerium für Finanzen auch die nötigen Mittel tür eine zügige Fertig­

stellung der Arbeiten am Bundesverkehrswegeplan. der 1996 vorliegen soll, bereit­

gestellt. 

Wie schon der Herr Bundeskanzler in seiner Beantwortung der gleichlautenden 

schriftlichen parlamentarischen Anfrage vom 23. Jänner 1995, Nr. 409/J, mitteilte, 

berühren die einzelnen Punkte der Anfrage, soweit dem Bund in dieser Angelegenheit 

eine Zuständigkeit zukommt. primär die Zuständigkeit des Bundesministeriums für 

öffentliche Wirtschaft und Verkehr. 

Ich ersuche daher um Verständnis dafür, daß ich die einzelnen Fragen nicht konkret 

beantworte und verweise auf die Beantwortun~ der an den Bundesminister für 

öffentliche Wirtschaft und Verkehr gestellten dieichlautenden schriftlicheJparlamenta­

rischenAnfrage vom 21. April 1995, Nr. 1010/G. 

Anlage 
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BEILAGE 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Bundesminister für Finanzen 
folgende schriftliche 

ANFRAGE: 

1. Wer ist auf Bundes- bzw. Landesebene für die kombinierte Planung von Schiene 
und Straße zuständig? 

2. Gibt es eine Koordinationsstelle, deren Aufgabe es ist, die kombinierte Planung 
einzuleiten bzw. zu betreuen? Wenn ja, wer ist dafür zuständig? Wenn nein, 
wamm nicht? -. . 

3. Sehen Sie einen Bedarf, eine derartige Koordinationsstelle für die kombinierte 
Planung von Schiene und Straße einzurichten? Wenn ja, wann wird es diese Ko­
ordinationsstelle geben? Wenn nein, warum nicht? 

4. Wie wird die Finanzienmg bei kombinierten Projekten derzeit geregelt? 

5. Gibt es einheitliche Richtlinien zur Ennittlung der Kostenanteile, die jeweils aus 
dem Straßen- undSchienenbaubudget zu finanzieren sind? Wenn ja, wie lauten 
diese Richtlinien? Wenn nein, warum nicht? 

6. Wie wurde bzgl. der Koordination und Finanzierung beim gebündelten Ver­
kehrsausbau im Liesing-Paltental vorgegangen, wo gleichzeitig der Ausbau der 
A9-Pyhrnautobahnsowie der zweigleisige Schienenausbau St. Michael-Selzthal 
durchgeführt wurde? 

7. Liegen bereits Pläne für den zweigleisigen Schienenausbau Selzthal-Bischofs­
hofen vor? Wenn ja, bis wann soll der zweigleisige Ausbau durchgeführt wer­
den? 

8. Ist vorgesehen, im Sinne der kombinierten Planung Schiene - Straße und einer 
umfassenden Ennstalverkehrslösung das Ausbauprogramm der Ennstalbahn zu 
forcieren bzw. Wll rde eine derartige Planung bereits durchgeführt? Wenn ja. wer 
ist für die Koordination zuständig und wie lauten gegebenenfalls die Planungs­
ergebnisse? Wenn nein, warum nicht? 

9. Gibt es Berechnungen über die Kosten bzw. die Kosteneinspanmg einer kombi­
nierten Planung Schiene - Straße im Bereich des Ennstals? Wenn ja, wie hoch 
wären die Kosten bzw. die Kosteneinsparung durch eine kombinierte Planung 
und aus welchen Budgets würden die Kosten getragen werden? Wenn nein, 
warum wurde eine derartige Kostenberechnungnicht durchgeführt? . 

10. Teilen Sie die Meinung, daß im Sinne einer sich möglicherweise ergebenden 
Kosteneinsparung eine kombinierten Planung Schiene - Straße im Bereich des 
El1l1stals jedenfalls durchgeführt werden sollte? 
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11. Nach dem schweren Westbahnzugsunglück im Februar 93 bei Melk wurde auch 
von Regiemngsmitgliedem betont, daß es zu einer Prioritätenänderung bei der 
Bahnfinanziemng zugunsten des Ausbaus dringlich erforderlicher Entlastungs­
strecken kommen soll. In diesem Zusammenhang wurde auch der Ausbau der 
EI1I1stalstrecke als vorrangig bezeichnet, um so für eine Entlastung des West­
bahngüterverkehrs zu sorgen und damit die Sicherheitsstandards auf der West­
bahn wieder gewährleisten zu können. 

Welche Prioritätenändenll1g hat es seit Februar 93 im Hinblick auf den Bahn­
ausbau gegeben? 

12. Welche Konsequenzen hat das in bezug auf den Ausbau der Ennstalstrecke? 

13. Ist der vorrangige Ausbau der Ennstalstrecke zur Entlastung der Westbahn ge­
plant? Wenn ja, bis ~jlllIl soll der Ausbau in welchen Teilbereichen abgeschlos­
sen sein? Wenn nein/warum nicht? 
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